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Sache / Beschluss Dafür Dagegen Enthaltung 

         

 

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Jobcenter Landkreis Kusel" 
 
 
Beschlussvorlage: 
 
Gemäß § 57 LKO i.V.m. § 86 Abs. 3 GemO sind für Eigenbetriebe und die Einrichtungen, die 
nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung verwaltet werden, Betriebssatzungen 
zu erlassen. Diese hat insbesondere den Zweck, die Zuständigkeiten zwischen Kreistag, der 
Geschäftsführung und dem Betriebsausschuss festzulegen und abzugrenzen, den Umfang 
des Eigenbetriebes zu regeln sowie die Wertgrenzen festzulegen. Der vorgelegte Entwurf 
(Anlage 1) orientiert sich, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Regelungen des 
SGB II, weitgehend an den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Jobcenter Landkreis 
Kusel“ in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung. 
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